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Betriebsreglement 
 

Kita Wasserschloss einen Platz für Ihren Schatz 
 
Einleitung: 
Das vorliegende Betriebsreglement gibt umfassend Auskunft über die Kindertagesstätte 
Wasserschloss GmbH. Es orientiert Eltern, die beabsichtigen, ihr Kind in die  Kindertagesstätte 
zu bringen, über Grundsätze, Tagesablauf, Personal, Tarife usw. Geldgeber können Einblick 
nehmen in Strukturen, Organisation und weitere Interessierte erhalten einen Überblick über den 
Betrieb. Die Kinder werden in drei Gruppen in einer kindgerechten Atmosphäre von 
qualifiziertem Personal liebevoll betreut.    
 
Sinn und Zweck: 
Wir betreuen Kinder im Alter von 3 Monaten bis Ende Primarschule. Den Kindern wird 
Gelegenheit geboten sich allein zu beschäftigen, sich mit den anderen Kindern auseinander zu 
setzen und mit ihnen zu spielen. Ab Schulalter werden während der Betreuungszeit auch die 
Hausaufgaben erledigt und die Kinder beim Lernen und der Freizeitgestaltung begleitet. Das 
ausgebildete Personal achtet auf eine angemessene Förderung jedes einzelnen Kindes. 
Diese ausserfamiliäre Tagesbetreuung steht allen Kindern offen, unabhängig vom Grund, 
weshalb die Eltern ihr Kind in die Kindertagesstätte bringen wollen. 
 
Öffnungszeiten: 
Die Kindertagesstätte Wasserschloss ist von Montag bis Donnerstag von 6:00 - 18:30 Uhr und 
am Freitag von 6:00 – 18:00 Uhr geöffnet.  
Die Kita bleibt geschlossen an nationalen und offiziellen Feiertagen. An einem Dienstag und 
Mittwoch pro Jahr (für interne Weiterbildungen oder Aufgaben), wird im Jahresplan und 
mindestens 4 Monate im Voraus bekannt gegeben), in den letzten beiden Sommerferienwochen 
der Schule Windisch/Brugg sowie zwischen Weihnachten (ab 24.12.2022) und Neujahr. Vor 
Feiertagen schliesst die Kita um 17 Uhr. 
Kindergarten- und Schulkinder können während den Schulferien ganztags betreut werden.  
Bring Zeiten sind am Morgen von 6:00 bis 9:00 Uhr und Abholzeiten sind von 16:00 bis 18:15 
Uhr. Auf Voranmeldung bis spätestens 18:30 Uhr. Dabei ist es wichtig, dass Sie uns spätestens 
bis um 12 Uhr Bescheid geben. Möchten Sie Ihr Kind später bringen oder früher holen, 
besprechen Sie dies mit der Gruppenleitung oder rufen Sie an, denn es kann sein, dass wir 
gerade auf einem Spaziergang sind. Die Betreuungstage werden mit Ihnen besprochen und in 
einem Vertrag, schriftlich festgehalten.  
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Ziele/Grundsätze: 
Die Kindertagesstätte hat zum Ziel, den Kindern einen Rahmen zu bieten, in dem sie sich ihren 
Bedürfnissen entsprechend entfalten und entwickeln können. Um eine positive Entwicklung der 
Kinder voraussetzen zu können, ist eine Kindgerechte Umgebung und eine Wertschätzende 
sowie emphatische Grundhaltung sehr wichtig. Ihr Schatz und Sie sollen sich bei uns wohlfühlen. 
Die Kinder werden ohne Zwang und Strafe betreut.  
 
Freude am Essen ist wichtig, dass die Kinder alles essen, ist weniger wichtig. Wenn die Kinder 
müde sind, dürfen sie schlafen. Zwang zum Schlafen besteht nicht. Körperpflege und 
Zähneputzen sollen nicht zur Prozedur sondern zu einem erfreulichen Erlebnis werden. 
 
Betreuungsmöglichkeiten: 
Ganztagsbetreuung :     6:00-18:30/18:00 
Halbtagsbetreuung ohne Mittagessen: 6:00-11:00 oder 13:30-18:30/18:00 
Verlängerter Halb Tag mit Mittagessen: 6:00-13:30 oder 11:00-18:30/18:00 
Mittagstischbetreuung:   11:00-13:30 
 
Es wird dem Personal nicht erlaubt, auf privater Basis oder in den Kita Räumlichkeiten,  
eingetragene Wasserschloss Kinder, nach Dienstschluss oder am Wochenende zu betreuen. 
Über Ausnahmen bestimmt die Kita-Leiterin. 
 
Tagesablauf: 
Die Kinder werden zwischen 6.00 und 9.00 Uhr in die  Kindertagesstätte gebracht. Für Kinder 
die bis 6:55 Uhr in die Kita gebracht werden, gibt es ein Morgenessen. Um 9:15 Uhr gibt es 
ein gemeinsames z`Nüni. Kinder die in den Kindergarten oder in die Schule müssen, werden 
geschickt oder begleitet. Ungefähr ab 9:45 Uhr beginnt das Morgenprogramm, welches 
individuell auf den Gruppen, den Kindern und Ihren Bedürfnissen angepasst wird. Nach dem 
Singkreis, gibt es Mittagessen um 11.30 Uhr (für die Hortkinder ist das Mittagessen um 12:15 
Uhr). Nach dem Mittagessen ist Ruhezeit, in welcher die Kinder schlafen oder einer ruhigen 
Beschäftigung nachgehen.  
Den Nachmittag verbringen die Kinder wieder in den Gruppen mit verschiedenen Aktivitäten. 
Das z`Vieri wird um 15:30 Uhr eingenommen. Ab 16.00 Uhr werden die Kinder abgeholt. Der 
Tagesablauf in der Kita wird, abhängig von den Bedürfnissen der Kinder, flexibel gestaltet. 
Gezielte Aktivitäten sollen die Förderung der Kinder unterstützen 
Am Nachmittag wird ein altersentsprechendes Angebot durchgeführt und mit den Schülern die 
Hausaufgaben erledigt. 
Verlässliche und sichere Beziehungen zu den Bezugspersonen sind für den Aufbau einer eigenen 
Identität entscheidend. Damit sich die Kinder orientieren können, wird auf Kontinuität und 
Verbindlichkeit geachtet. Dies geschieht durch geregelten Tagesablauf, Rituale im Alltag, 
möglich konstante Bezugspersonen.  
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Kindergruppe: 
Die Kinder werden in eine Baby-/Kleinkindgruppe (3Mt. - ca.3Jahre) und einer Vorkindergarten-
/Hortgruppe (ab ca. 3 Jahre bis Ende Primarschule) eingeteilt.  
Die Baby- und Kleinkindgruppe umfasst 8-12 Kinder. In der Vorkindergarten-/Hortgruppe sind 
14 - 22 Kinder, welche in unseren grosszügigen Räumlichkeiten in kleinere Gruppen eingeteilt 
werden können.  
Kinder unter 18 Monaten beanspruchen 1,5 Plätze.  Die Gruppen arbeiten immer eng 
zusammen. Dies auch aus dem Grund, dass die Kinder das Personal besser kennen und der 
Gruppenwechsel leichter fällt. 
 
Aufnahmebedingungen: 
Es werden Kinder im Alter von 3 Monaten bis Ende Primarschule aufgenommen.  
Damit sich Ihr Kind bei uns in der Kita wohlfühlen kann, ist der Besuch von mindestens einem 
Tag pro Woche (können auch in halbe Tage aufgeteilt werden) nötig. Wir empfehlen Ihnen zwei 
Tage pro Woche, damit sich Ihr Kind in der Gruppe integrieren kann, dies ermöglicht dem Kind 
Anschluss und einen Platz in der Gruppe zu finden.  
Die Hortkinder haben eine   Mindestanwesenheit von einem Mittagessen pro Woche.  
 
Anmeldung: 
Wenn Sie Ihr Kind auf unserer Warteliste eintragen, wird Ihnen Fr. 210.- in Rechnung gestellt.  
Kommt es zu einem Vertragsabschluss, wird Fr. 100.-, zurück erstattet. Der Anspruch auf die Fr. 
210.- entfällt, wenn keine Vertragsunterzeichnung innert 12 Monaten zu Stande kommt.  
Melden Sie Ihr Kind ab, entfällt der Anspruch auf den gewünschten Platz und somit den Platz 
auf der Warteliste. Bei einer erneuten Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt, fallen die 
Wartelistengebühren von Fr. 210.- erneut an.  
Haben Sie einen Platz bei uns in der KiTa bekommen müssen wir folgende Unterlagen erhalten: 

- Anmeldeformular 
- Einwilligung nubana 
- Formular zur Datenschutzerklärung 
- Kopie des Impfausweises  
- Kopie der Haftpflicht-, Unfall- und Krankenversicherung 
- Falls die Monatspauschale des gewünschten Betreuungsvertrages CHF 1'000.- 

überschreitet, muss zusätzlich vor Abschluss des Vertrages ein Auszug aus dem 
Betreibungsregister eingereicht werden.  
 

Sind diese Unterlagen und die Einzahlung (Fr. 210.-) bei uns eingegangen, erhalten Sie in 
Absprache mit der Kita-Leiterin den Vertrag und die Rechnung für die Eingewöhnung (Fr. 800.-). 
Sobald wir die Zahlung der Fr. 800.- erhalten haben, erhalten Sie die Eingewöhnungsdaten von 
uns.  
Für Eltern, welche nicht auf die Wartelisten möchten, weil sie fixe Tage bereits im voraus wissen, 
haben wir ein Angebot mit Reservationsvertrag, melden Sie sich dazu bei der Kita-Leiterin 
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Eingewöhnung: 
Ihr Kind soll sich bei uns in der Kita Wasserschloss wohlfühlen. Um Ihrem Kind einen guten Start 
zu ermöglichen, ist eine Eingewöhnung von ca. 3-4 Wochen notwendig. In dieser Zeit kann Ihr 
Liebling erst gemeinsam mit Ihnen die neue Umgebung, Räume und Betreuer/-innen 
kennenlernen. Das Ablösen von Ihnen als Eltern geschieht langsam und in immer längeren 
Abständen. Die Eingewöhnungszeit richtet sich vor allem nach den Bedürfnissen des Kindes,  
Zeit und Dauer, wird mit der Gruppenleitung besprochen. Lassen Sie Ihr Kind etwas Vertrautes 
von zu Hause mitnehmen, z.B. ein Kuscheltier, Nuggi, etc.  
 
Nützen Sie die Zeit um Fragen zu stellen, Ihre Ängste und Sorgen mitzuteilen und das 
Betreuungspersonal besser kennen zu lernen. Denn wenn Sie sich wohlfühlen, geht es Ihrem 
Schatz auch besser. Für die Eingewöhnungszeit von 25-29 Stunden wird Ihnen pauschal mit Fr. 
800.- in Rechnung gestellt.  
 
Hortkinder sind älter und brauchen daher eine kürzere Eingewöhnungsphase. Uns ist aber auch 
bei den älteren Kindern eine gute Zusammenarbeit zwischen Betreuer/-innen, Eltern und Kinder 
wichtig.  
Daher ist ein Eintrittsgespräch und eine Kennenlernphase ausgesprochen wichtig. Für die 
Eingewöhnung von 3 Std. wird bei Kindergärtner und Schüler nichts verrechnet. Falls ein Kind 
eine längere Eingewöhnung Phase benötigt, wird dies mit den Eltern besprochen und mit den 
aktuellen Tarifen verrechnet.  
 
Mitbringen: 
Bitte nehmen Sie für Ihr Kind Finken mit, welche in der Kita bleiben. Jedes Kind hat einen Sack 
mit eigenen Ersatzkleidern welche Sie beschriften. Diese sollen den Jahreszeiten angepasst sein. 
Werden die Kleider schmutzig, geben wir sie Ihnen mit nach Hause, um sie zu waschen.   
Die Kinder sollen der Witterung entsprechende bequeme Kleider tragen. Kuscheltiere und Nuggi 
darf das Kind selbstverständlich mitbringen.  
Ziehen Sie Ihrem Kind möglichst Kleidung an, welche beim „Sändele“, Spielen und Basteln auch 
schmutzig werden darf.  
Da es uns wichtig ist täglich nach draussen zu gehen, bitten wir Sie für Ihr Kind Gummistiefel, 
Regenhose und eine Regenjacke mitzubringen.  
Zum Trinken benötigt es eine Trinkflasche z.B. Sigg, diese sind auch sehr praktisch um sie im 
Sommer mit nach draussen zu nehmen.  
 
Babys benötigen eigene Windeln und Schoppenpulver, sowie eine Schoppen- und Teeflasche.  
Von Kindergarten- und Schulkindern benötigen wir als Grundlage für die Planung/Einteilung 
einen aktuellen Stundenplan bis spätestens Ende Juni. 
 
Bitte behalten Sie kostbare Spielsachen, Schmuck oder andere Gegenstände zu Hause, denn 
wir übernehmen keine Haftung für Verlust, Diebstahl oder Beschädigung. 
Aus pädagogischen Gründen möchten wir keine Waffen und Kriegsspielsachen in der Kita. 
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Mahlzeiten: 
Es gibt ein Morgenessen um 6:55 Uhr, für die Kinder welche schon da sind. Ein gemeinsames 
z`Nüni, z`Mittag und z`Vieri, je nach Betreuungszeit.  
Wir achten auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Früchte stehen den Kindern immer 
zur Verfügung. Es wird beim Mittagessen, unter Beachtung der gesunden Ernährung gekocht. 
Das Mittagessen wird angeliefert und im Steamer erwärmt. Es gibt immer Gemüse oder Suppe 
und Salat.  
Die Kinder dürfen bei der z`Vieri Zubereitung mithelfen, so können wir Ihnen näher bringen, 
wie das Essen zubereitet wird und was die Kinder alles helfen können. Zum Trinken gibt es 
ungesüssten Tee oder Wasser. Wir bitten Sie nichts von zu Hause mitzugeben.  
Babys bekommen selbst zubereiteten Gemüse- und Früchtebrei.  
An Geburtstagen dürfen die Eltern gerne einen Kuchen oder etwas mitbringen, damit wir feiern 
können.  
In regelmässigen Abständen führen wir einen Kinderkochtag durch, wo die Kinder bei der 
Zubereitung des Mittagessens mithelfen dürfen.  
Bei Kindern mit besonderen Ernährungsbedürfnissen (z.B Kultur, Diät, Allergie) kann die 
Zubereitung der Mahlzeiten allenfalls nicht gewährleistet werden. Wir sind dann darauf 
angewiesen, dass Sie als Eltern die erforderliche Mahlzeit zur Verfügung stellen.  
 
Krankheit: 
Kinder die krank sind oder Unfall haben, werden zu Hause betreut. Weil es jedem Kind zu Hause 
am wohlsten ist. Bei Kindern mit Fieber (gemessen wird unter dem Arm oder mit dem Ohren- 
oder Stirnthermometer, bei Babys rektal) ab 38C°, werden die Eltern benachrichtigt, damit Sie 
ihr Kind abholen können. Die Kita darf frühestens 24 Stunden später wieder besucht werden, 
resp. wenn Ihr Kind wieder gesund und nicht mehr ansteckend ist. Im Grenzfall entscheidet die 
Kita-Leiterin.  
Bei ansteckenden Krankheiten wie Magen-Darm-Grippe, Bindehautentzündung, Windpocken,  
Kinderkrankheiten, starke Erkältungen aber auch Läusen (solange bis das Kind keine Nissen 
mehr hat!) muss Ihr Kind zu Hause betreut werden. Gegebenenfalls muss Ihr Kind von einem 
Arzt untersucht werden und er muss mit einem Arztzeugnis bescheinigen, wann das Kind wieder 
in die Kita kommen darf.  
Zum Schutz aller, sind Sie verpflichtet umgehend eine Meldung an uns zu machen. 
Das Kind muss abgeholt werden, falls es in der Kita erkrankt. 
Auch über ansteckende Krankheiten in ihrer Familie, müssen Sie uns orientieren. 
Im Notfall wenden wir uns an den Kinderarzt Dr. Bock in Brugg, die Kosten gehen zu Ihren 
Lasten. Die Monatspauschale muss weiterhin entrichtet werden, auch wenn ein Arztzeugnis 
vorhanden ist.  
Wenn Ihr Kind vom Arzt verordnetet Medikamente einnehmen muss, übergeben Sie diese am 
Morgen der Gruppenleitung und tragen Sie die Medikamentenverabreichung in der nubana-
APP ein. Nur eingetragene Medikamente können verabreicht werden. 
Allergien und andere Empfindlichkeiten sollten beim Eintritt besprochen werden. 
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Epidemie / Pandemie: 
Bei vorübergehender Schliessung der Kita aus unverschuldeten und nicht beeinflussbaren 
Gründen, muss die Betreuungspauschale weiterhin beglichen werden. Die ausserordentliche 
Schliessung bei einer Epidemie / Pandemie kann durch den Kantonsarzt oder die Kita-Leitung 
angeordnet werden. Es besteht kein Anspruch auf Preisreduktion oder Kompensation. Die Kita 
Wasserschloss handelt nach dem betriebsinternem Hygienekonzept und setzt die Massnahmen 
vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) um und hält sie wenn immer möglich ein. Die Kita 
Wasserschloss ist für den Ausbruch einer Epidemie nicht haftbar – Versicherung ist jederzeit 
Sache der Erziehungsberechtigten.  
 
Versicherung: 
Die Eltern sind für Impfausweis, Kranken-, Unfall- sowie Privathaftpflichtversicherung 
verantwortlich. Um im Notfall optimal handeln zu können, sind wir auf aktuelle Unterlagen 
angewiesen.  
Daher sind die Eltern verpflichtet Änderungen des Impfausweises, aller Policen, sowie 
Notfallkontakte und Einwilligungen innerhalb von zwei Wochen schriftlich zu melden.   
Das bedeutet, dass der Abschluss der oben genannten Versicherungen für den Aufenthalt in der 
Kita und die Wegstrecken Wohnort-Kita/Kita-Schule oder –Kindergarten den Eltern obliegt.  
Wir benötigen vor Eintritt eine Kopie der Police oder eine Bestätigung der Versicherung. Für 
Schäden, welche die Kinder verursachen, haften die Eltern. 
Wir übernehmen keine Haftung für die Wegstrecken Wohnort-Kita/Kita-Wohnort, Kita-Schule 
oder –Kindergarten und zurück.  
 
Sollte eine Notlage eintreten, kann die Kindertagesstätte Wasserschloss ohne 
Schadenersatzansprüche geschlossen bleiben.  
Die Tagesstätte verfügt über eine Betriebshaftpflichtversicherung. 
 
Betriebsbewilligung / Brandschutz 
Der Betrieb verfügt über eine Betriebsbewilligung der Gemeinde Windisch und wird von ihr 
regelmässig, durch die Fachstelle  Kinder und Familie in Baden kontrolliert.  
Für den Beruf Fachfrau/-mann Betreuung Fachrichtung Kinderbetreuung hat die 
Kindertagesstätte Wasserschloss eine Lehrbetriebsanerkennung. Die gesetzlichen Bau- und 
Brandschutzvorschriften sind erfüllt.  
 
Abwesenheit: 
Bitte melden Sie Ihr Kind bis 9 Uhr telefonisch oder per App ab, wenn es die Kita nicht besuchen 
kann. So kann die Gruppe Ihrem Programm nachgehen und muss nicht warten. 
Wenn Sie in die Ferien gehen, bitten wir Sie, dies uns mitzuteilen. 
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Zusammenarbeit mit den Eltern: 
Als Grundlage für die pädagogische Arbeit mit den Kindern ist eine offene und konstruktive 
Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der Kindertagesstätte wichtig.  
Wir bitten Sie, nehmen Sie sich genügend Zeit zum Bringen und Abholen Ihres Schatzes. 
In Tür- und Angelgesprächen können Sie den Kontakt und Austausch zu den Erzieher/-innen 
pflegen und uns die Möglichkeit geben, Ihr Kind dort abzuholen wo es gerade steht.  
 
Uns ist auch wichtig, am Abend Ihnen mitteilen zu können, was Ihr Kind den ganzen Tag 
gemacht und erlebt hat, deshalb bitten wir Sie mindestens 15 Minuten bevor die Kita schliesst 
einzutreffen.   
Bei den Hortkindern welche selber nach Hause gehen oder erst am Mittag in die Kita kommen, 
sind wir über einen telefonischen Austausch bei speziellen Ereignissen dankbar. Dürfen Ihre 
Kindergarten- oder Schulkinder selber nach Hause gehen, übernehmen wir keine Haftung, mit 
der Unterschrift auf dem Vertrag sind die Eltern sich das bewusst und einverstanden.    
 
In regelmässigen Elterngesprächen möchten wir mit Ihnen den Entwicklungsstand, Fragen oder 
Probleme Ihres Kindes besprechen und Lösungen finden. Zu Elternveranstaltungen werden Sie 
eingeladen und wir würden uns freuen, wenn Sie zahlreich erscheinen. 
 
In der Zeit der Betreuung muss immer jemand telefonisch erreichbar sein (kann auch eine 
Nachbarin oder Grosseltern sein). Adressänderung oder neue Telefonnummern teilen Sie uns 
bitte umgehend und schriftlich mit. 
Möchten Sie, dass eine Drittperson Ihr Kind abholt, müssen Sie dies der Gruppenleitung 
rechtzeitig mitteilen und in der nubana APP hinterlegen. Die Person welche das Kind abholt 
muss einen amtlichen Ausweis dabei haben, um sich zu identifizieren. Haben Sie uns nichts 
mitgeteilt, versuchen wir Sie telefonisch zu kontaktieren und behalten im Zweifelsfall das Kind 
bei uns. 
 
Wir arbeiten mit der nubana App, um einen sicheren Informationsaustausch zwischen Kita und 
Eltern gewährleisten zu können. Wir halten die wichtigsten Ereignisse des Tages darin fest. 
Absenzen, Ferientage und Informationen können bequem von Unterwegs eingetragen werden. 
Der persönliche Austausch zwischen Eltern und Kita ist ein wichtiger Bestandteil – die App dient 
lediglich als Unterstützung.  
Bei Notfällen werden die Eltern per Telefonanruf informiert. Sollten in einer Notfallsituation die 
Eltern nicht telefonisch erreichbar sein, entscheidet das Personal nach bestem Wissen über die 
Massnahmen. Für gefällte Entscheide können Sie nicht zur Verantwortung gezogen oder 
haftbar gemacht werden.  

Grundsätzlich ist es dem Personal erlaubt die Kinder in Privatautos mitzuführen. Dabei müssen 
die Kinder in geprüften Autositzen gesichert sein. Die Autos werden genutzt für notfallmässige 
Arztbesuche, bei Tagesausflüge oder anderen Ausnahmen. Für Ausflüge nutzen wir auch die 
öffentlichen Verkehrsmittel.  Mit der Unterschrift auf dem Vertrag geben Sie uns Ihre Erlaubnis 
dazu.  
Auf dem Kita Areal gilt striktes Rauchverbot. 
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Kindergarten und Schulkinder aus Windisch: 
Wir begleiten Ihr Kindergartenkind zum Kindergarten oder holen es auch ab, bis es im Verkehr 
die nötige Sicherheit erworben hat. Nach einiger Zeit werden die Kinder allmählich daran 
gewöhnt, den Kindergartenweg selbständig zu bewältigen. Dies wird mit den Eltern immer 
besprochen. Ist das Kind nach den Weihnachtsferien noch nicht soweit, den Kindergartenweg 
selbständig zu bestreiten, wird eine Wegpauschale verrechnet.  
 
Momentan holen wir Kindergartenkinder vom Waldkindergarten und Kindergarten Unterdorf.  
Wir begleiten unsere Schüler nicht in die Schule. Die Eltern sind aufgefordert, mit ihren 
angehenden Schulkindern den Schulweg und die Sicherheit im Verkehr zu trainieren. Die Eltern 
haften für Ihre Kinder auf dem Schulweg und dem Nachhauseweg (siehe Punkt: 
Versicherungen). Die Kita verpflichtet sich die Kinder rechtzeitig auf den Schulweg zu schicken.  
Falls ein Kind in der Kita nicht planmässig erscheint, ist die Kita verpflichtet das Kind zu suchen. 
In diesem Fall werden die Erziehungsberechtigten umgehend informiert. Die Kindertagesstätte 
Wasserschloss GmbH haftet nicht für Unfälle auf dem Schulweg.  
 
Taxidienst: Für die übrigen Schulen oder Kindergärten in den umliegenden Gemeinden, besteht 
die Möglichkeit den Taxidienst in Anspruch zu nehmen (Organisation eines kontinuierlichen, 
professionellen Unternehmens durch die Kita). Die Kita übernimmt keine Haftung für das 
Taxiunternehmen. Die Kosten für die Taxifahrten werden direkt und rückwirkenden nach 
Aufwand verrechnet. Offerte auf Anfrage.   
 
 
Monatspauschale: 

- Der Elternbeitrag wird in eine Monatspauschale (4x Anzahl Tage) umgerechnet, in der 
allfällige Reservationstage (Ferienabwesenheit, Krankheit) und die offiziellen Feiertage 
bereits berücksichtigt sind. Ein Anspruch auf Ersatz entfällt. Sie als Eltern haften für den 
vollen Elternbeitrag gemäss Tarifliste. 

- Sie erhalten beim Eintritt und immer am Jahresanfang einen Zahlungsplan für das 
ganze Jahr.  

- Den Beitrag bezahlen Sie nach Zahlungsplan immer einen Monat im Voraus. Ein 
Dauerauftrag ist erwünscht. 
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Kosten: 
 
Preise Kinder von 3 Monaten bis Kindergarteneintritt 
Angebot Zeit Preis 

3-18Mt 
in CHF 

Preis 
19-36Mt 
in CHF 

Preis 
37Mt - Kiga 
in CHF 

 
Ganzer Tag 

Montag-Donnerstag:  
06:00-18:30 Uhr 
Freitag: 06:00-18:00 Uhr 

 
126.- 

 
109.- 

 
106.- 

 
Halbtagsbetreuung 
ohne Mittagessen  

Montag-Donnerstag:  
6:00-11:30 Uhr oder 13:30-18:30 Uhr 
Freitag:  
6:00-11:30 Uhr oder 13:30-18:00 Uhr 

 
 

77.- 

 
 

62.- 

 
 

57.- 

 
Verlängerter Halbtag 
mit Mittagessen 

Montag-Donnerstag: 
6:00-14:00 Uhr oder 11:00-18:30 Uhr 
Freitag:  
6:00-14:00 Uhr oder 11:00-18:00 Uhr 

 
 

92.- 

 
 

77.- 

 
 

75.- 

 
 

 
Preise Kindergarten- und Schulkinder 
Angebot Zeit Preis in CHF 
Ganzer Tag Montag-Donnerstag:  

06:00-18:30 Uhr 
Freitag: 06:00-18:00 Uhr 

 
91.- 

 

 

Halbtagesbetreuung 

Morgenessen: 06:00-08:00 Uhr und Mittagessen 12:00-
14:00Uhr oder   

Mittagessen 12:00 - 14:00 Uhr und Nachmittagsbetreuung 
15:00-18:15 Uhr/ Freitags 18:00 Uhr oder                                 
 
Nachmittagsbetreuung 13:30-18:15 Uhr / Freitags 18:00 Uhr 

54.- 

 
Verlängerter Halbtag 

Morgenessen: 06:00-08:00 Uhr und Mittagessen sowie 
Nachmittagsbetreuung  11:00-18:15 Uhr /                         
Freitags 18:00 Uhr 

 
69.- 

Mittagessen Montag – Freitag: 12:00 – 14:00 Uhr 26.- 
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Zahlungskonditionen: 

- Durch grössere Ausflüge oder eine Übernachtung, können Kostenbeiträge 
hinzukommen. Dies sprechen wir vorgängig mit Ihnen ab. 
 

Möchten Sie Ihren Betreuungsvertrag ändern, muss dies schriftlich und 4 Wochen im Voraus an 
die Kita-Leiterin erfolgen. Diese entscheidet, ob es in der Gruppe noch Kapazität hat.  
Bei einer Reduzierung der Betreuungstage gilt eine Änderungsfrist von zwei Monaten immer auf 
das Ende eines Monats. 
 
Ausnahme: Für Kindergarten- und Schulkinder werden die neuen Verträge ohne Änderungsfrist 
von 01. Juni bis 30. Juni angepasst. Gewünschte Betreuungstage müssen bis Ende Juni 
schriftlich gemeldet und der aktuelle Stundenplan abgegeben werden.  
 

- Wenn Sie Ihr Kind auf unserer Warteliste eintragen, wird Ihnen Fr. 210.- in Rechnung 
gestellt. Kommt es zu einem Vertragsabschluss, wird Fr. 100.- zurückerstattet. Der 
Anspruch auf die Fr. 210.- entfällt, wenn innert 12 Monate keine 
Vertragsunterzeichnung zu Stande kommt. 

- Am 1. des Betreuungs-Monats ist die Zahlung der Monatspauschale fällig (z.B. die 
September Rechnung ist bis zum 1. September zu bezahlen)  

- Zusätzliche Betreuungstage werden am Ende des Monats abgerechnet und Ihnen jeden 
2. Monat separat in Rechnung gestellt. 

- Haben Sie Zusatztage mit uns vereinbart, können diese bis 72 Stunden vorher 
abgesagt werden. Später abgesagte Zusatztage müssen verrechnet und bezahlt 
werden. 

- Geschwisterrabatt: 2 Kinder erhalten 5 % und ab 3 Kinder 10% Rabatt auf die gesamte 
Monatspauschale.  

- Falls Sie Ihr Kind zu spät abholen, wird ein Betreuungszuschlag von Fr. 50.- pro 
15 Minuten verrechnet. 

- Mahlzeiten gemäss Betriebsreglement sind im ganztages Preis inbegriffen, sowie auch 
Breinahrung. Spezielle Nahrung, Windeln und Schoppenpulver werden von den Eltern 
mitgebracht. 

- Am Jahresende erhalten Sie von uns einen Ausweis über die bezahlten 
Betreuungsgebühren. Diese können bei ihrem zuständigen Steueramt ganz oder 
teilweise geltend gemacht werden. Bitte erkundigen Sie sich dazu direkt beim 
Steueramt. 

- Bezahlen Sie Ihre Monatspauschale immer in bar am Postschalter, stellen wir Ihnen eine 
Rechnung zu den uns jährlich belastenden Grundgebühren von momentan ca. Fr. 50.-  

- Besucht Ihr Kind mehr als 11 Stunden die Kita, gibt es einen Betreuungsaufschlag. 
Diese kostet CHF 5.-  pro Tag. 

- Die Eingewöhnungszeit für Kinder von 3 Mt bis Kindergarteneintritt ca. 2-4 Wochen  
( 25-29 Std. ) kostet pauschal Fr. 800.-.  
Bei Geschwistern die gleichzeitig Eingewöhnen reduziert sich der Pauschaltarif der 
Eingewöhnung beim 2. Kind um 50%.  

- Die erste Mahnung kosten Fr. 10.-, die zweite Mahnung kostet Fr. 20.-.  
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Zusätzliche Tage die Sie Ihr Kind bringen möchten, können über die nuaban-APP bei der 
Gruppenleitung schriftlich angefragt werden. Die Gruppenleitung entscheidet, ob es die 
betrieblichen Möglichkeiten zulassen. Die Tage werden zusätzlich, gemäss Tarifliste separat 
verrechnet. 
Tauschen von Betreuungstagen ist nur möglich, wenn Sie das mit der Gruppenleitung 
besprochen haben. Die Tage können nur in der gleichen Woche und wenn es Platz hat 
abgetauscht werden.  
Besucht Ihr Kind die Kita Wasserschloss längere Zeit nicht, gibt es keine Reduktion und die Tage 
können nicht nachgeholt werden. 
 
Eltern aus Windisch und Umgebung 
Seit dem 31.07.2018 ist das neue Kinderbetreuungsgesetzt im Aargau in Kraft getreten.  
Vergünstigung gibt es für Kinder von 3 Monaten bis Ende Primarschule. Abgerechnet wird direkt 
über die Wohngemeinden. Erkundigen Sie sich über die Antragsgesuche, in Windisch beim 
Steueramt.   
 
Kündigung: 
Drei Monate vor Austritt muss die Kündigung schriftlich, bei der Kita-Leiterin eingetroffen sein, 
spätestens am Letzten des Monats. E-Mail oder mündliche Kündigungen gelten nicht! Die 
Kündigung kann nur auf Ende eines Monats erfolgen. Eine Reduktion der Betreuungstage 
während der Kündigungsfrist ist nicht möglich.  
Nehmen Sie Ihr Kind aus der Kita, ohne vorherige Kündigung, muss der Elternbeitrag für diese 
drei Monate vollumfänglich beglichen werden. 
Der Ausschluss eines Kindes aus der Kita Wasserschloss ist nur aus wichtigen Gründen möglich. 
(z.B. Verletzung der Finanzpflicht, des Betriebsreglements, falsche Angaben, etc.)  
 
Vertragsrücktritt: 
Treten die Eltern vor dem Eintrittsdatum von einem schriftlichen oder mündlichen 
Betreuungsvertrag zurück, haben sie an die entstandenen Unkosten die vertraglich vereinbarte 
Eingewöhnungspauschale von Fr. 800.- zu zahlen.  
Bei Antritt des Vertrags gelten die Bestimmungen der Kündigungsfrist. 
 
Personal: 
Alle Mitarbeiter/-innen verfügen über eine ihrer Funktion entsprechende Ausbildung und 
Weiterbildung. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Ausbildung zur Fachfrau/-mann 
Betreuung Fachrichtung Kinder in der Kindertagesstätte zu absolvieren. Praktikumsplätze 
werden für ein Jahr besetzt, Ziel ist unsere Praktikant/-innen im Folgejahr in die Ausbildung zu 
nehmen. Wir haben nur soviele Praktikumsplätze wie Lehrstellen.  
 
Die Mitarbeiter/-innen der Kita Wasserschloss wissen Bescheid über die Problematik von 
Grenzverletzungen und sexueller Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen. Das Personal 
weiss, dass grenzverletzendes Verhalten eine massive Verletzung der körperlichen und 
seelischen Integrität der Kinder und einen schweren Vertrauensbruch darstellt.  
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Es gilt eine Nulltoleranz und wir unternehmen alles, um Grenzverletzungen und Übergriffe zu 
verhindern. Alle Mitarbeiter/-innen unterschreiben eine Verpflichtungserklärung zur Einhaltung 
des Verhaltenskodex in Bezug auf Prävention von Grenzverletzungen und sexueller Gewalt. Vor 
Eintritt in den Betrieb wird bei jedem neuen Mitarbeiter/-in der Strafregisterauszug aus 
Sonderprivat- und der Privatauszug eingefordert.  
 
Anregungen, Wünsche: 
Wir bitten Sie, Beschwerden, Wünsche und Anliegen direkt mit der Kita-Leiterin zu besprechen.  
 
Fotos / Datenschutz: 
Die Kindertagesstätte Wasserschloss macht regelmässig Fotos von den Kindern und deren 
Aktivitäten. Diese werden auf der Homepage, Facebook und Instagram veröffentlicht, sowie in 
der Kita für die Geburtstagskalender, als Orientierungshilfen oder als Einblick in den Alltag für 
die Eltern verwendet.  
Uns sind Ihre Daten wichtig. Aus diesem Grund erhalten Sie ein separates Formular wo Sie über 
die Datenverarbeitung und alle wichtigen Informationen, sowie zur Einwilligungen der Fotos 
informiert werden. Sie und je nach Alter auch Ihr Kind bestimmen, wo Fotos veröffentlicht 
werden.  
Mit Ihrer Unterschrift, sind Sie einverstanden, dass administrative Anliegen weiterhin mit 
unverschlüsselter E-Mail-Kommunikation erfolgen. Sollten Sie dies nicht wünschen, muss diese 
Mitteilung schriftlich an die Kita Leitung erfolgen.  
Unsere Datenschutzbeauftragte ist Jasmin Furlan, bitte wenden Sie sich mit allen Fragen 
bezüglich Datenschutzes an Sie.  
Unsere aktuelle Datenschutzerklärung finden Sie immer auf unserer Homepage www.kita-
wasserschloss.ch 
 
Hinweis: 
Diese Betreuungsrichtlinien der Kindertagesstätte Wasserschloss sind Vertragsbestandteil und 
für Sie als Eltern verbindlich und verpflichtend . Änderungen durch die Kindertagesstätte 
Wasserschloss GmbH sind vorbehalten. 
 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und Ihren Schatz bei uns zu betreuen.   
 


